
kriminalität bedingt. Hier schon wird wesentlich dar
über entschieden, wie es um die Kriminalität des ge
rade erst begonnenen neuen Jahrzehnts bestellt sein 
wird.
Dabei kann es nicht nur darum gehen, akuten Gefähr
dungserscheinungen wirkungsvoller zu begegnen. Vor 
allem muß der positive gesellschaftliche Einfluß auf 
die Familienerziehung stärker zur Geltung kommen. In 
nicht wenigen Familien werden heute noch alte Denk- 
und Verhaltensweisen — bis hin zu asozialen Haltun
gen — konserviert, bestärkt und den Kindern mitunter 
durch Gewöhnung geradezu „eingeschliffen“. Der wir
kungsvollere gesellschaftliche Einfluß müßte, koordi
niert durch die örtlichen Organe, vor allem ausgehen 
von Betrieben (Arbeitskollektiven), Schulen (in Zu
sammenarbeit mit Patenbrigaden und dem Jugendver
band) und den gesellschaftlichen Kräften in den 
Wohngebieten. Parteiorganisationen, Ausschüsse der Na
tionalen Front und besonders Hausgemeinschaften soll
ten der Situation in labilen Familien mehr Aufmerk
samkeit widmen, um Schwierigkeiten und Belastungen 
in einzelnen Familien schneller zu erkennen und um 
die Hilfe für gefährdete Familien zu organisieren. 
In den Schulen muß den Erscheinungen sozialer Defor
mation und sonstiger Gefährdung von Kindern und 
Jugendlichen noch größere Aufmerksamkeit zugewandt 
werden, weil die Erfahrungen besagen, daß die soziale 
und kriminelle Gefährdung bei solchen Kindern und 
Jugendlichen besonders groß ist, deren Verhalten über 
längere Zeit von den gesellschaftlichen Anforderungen 
abweicht10. Besonderes Augenmerk erfordert schließlich 
auch die Schaffung moderner, jugendgemäßer Bedin
gungen einer Freizeitgestaltung auf sozialistische Art.
In der Kriminalitätsbelastung der verschiedenen Regio
nen und Ortschaften zeichnet sich eine deutliche Stu
fenfolge entsprechend der Bevölkerungskonzentration 
ab. Beispielsweise betrug im Jahre 1969 die Straftaten
häufigkeit je 100 000 Einwohner (bei einem DDR- 
Durchschnitt von bekanntlich 620) in Orten mit Ein
wohnerzahlen von
unter 500 =

500 bis 2 000 =
2 000 bis 5 000 =
5 000 bis 10 000 = 

10 000 bis 20 000 = 
20 000 bis 50 000 = 
50 000 bis 100 000 =

100 000 u. darüber =

375
345
421
554
680
764
804
857.

Innerhalb der Bezirke und Kreise ist die Kriminalität 
entsprechend differenziert verteilt. Straftaten treten 
vornehmlich in Städten und Gemeinden mit größerer 
Bevölkerungszahl gehäuft auf. Dagegen gibt es seit 
Jahren in einem Großteil der Gemeinden nur verein
zelt, selten oder überhaupt keine Kriminalität.
Die festgesteliten Konzentrationstendenzen erfordern 
angesichts der Tatsache, daß voraussichtlich die Bürger 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft zunehmend 
in Städten und Siedlungen städtischen Charakters le
ben werden, die Kriminalitätsbekämpfung schwerpunkt
mäßig und systematisch vor allem auf Großstädte und 
Städte auszurichten. In den Städten ist derzeit auch 
noch der Großteil der geschilderten Tendenzen zu einer 
gewissen Verhärtung gesellschaftswidriger Züge kon
zentriert.
Die Bedingungen und Erfordernisse für die wirkungs
vollste einheitliche Leitung und Organisation aller in 
der Stadt tätigen gesellschaftlichen Kräfte, die mit der 
Kriminalitätsvorbeugung und -bekämpfung befaßt sind, 
müssen zielstrebig ergründet und entwickelt werden.

10 Vgl. Kräupl'Scholz, „Zur individuellen Betreuung sozial und 
kriminell gefährdeter junger Menschen“, NJ 1970 S. 242 ff.

Die direkten Beziehungen zwischen den Rechtspflege
organen in den Kreisen und den staatlichen Organen 
der Städte in diesen Kreisen müssen genauer erforscht 
und zweckmäßig gestaltet werden.
Es ist erforderlich, örtliche Beschlüsse und Maßnahmen 
zur komplexen Kriminalitätsbekämpfung und -Ver
hütung konkreter auf die als Konzentrationspunkte in 
Erscheinung tretenden Städte auszurichten. Die bisheri
gen Erfahrungen zeigen: Je weniger konkret solche in 
den Kreisen gefaßten Beschlüsse auf die örtlichen Be
dingungen ausgerichtet sind, desto wirkungsloser sind 
sie. Außerhalb der Städte streut heute die Kriminalität 
oft schon derart vereinzelt, daß sich dort praktische 
Ansatzpunkte für k o m p l e x e  Maßnahmen gegen die 
Kriminalität mitunter kaum noch ergeben und der 
Aufwand zum Teil bereits nicht mehr im angemesse
nen Verhältnis zum angestrebten oder überhaupt mög
lichen Erfolg steht.

Der gesamtgesellschaftliche Charakter der 
Kriminalitätsbekämpfung und -Vorbeugung

Die weitere schrittweise Zurückdrängung der Krimina
lität kann im entwickelten sozialistischen Gesellschafts
system nicht eine Funktion begrenzter Teilmechanismen 
sein. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine gesamt
gesellschaftliche Aufgabe. Diese wird in ihrem Grund
gehalt durch die Notwendigkeit bestimmt, die sozia
listische Erziehung, das Ringen um die sozialistische 
Bewußtheit der Menschen in ständiger Auseinander
setzung mit den Machenschaften des Klassenfeindes, 
mit spätbürgerlicher Dekadenz und rückständigen Auf
fassungen und Haltungen zu verstärken. Darum muß 
diese Aufgabe Bestandteil jeder Leitungstätigkeit wer
den. Die weitere Entfaltung der Kriminalitätsbekämp
fung und -Vorbeugung ist engstens mit den Aufgaben 
der gesamtgesellschaftlichen Verwurzelung der sozia
listischen Ideologie verbunden.
Von erstrangiger Bedeutung ist die allseitige strikte 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit. In das 
Bewußtsein mancher Leiter ist noch nicht tief genug 
eingedrungen, daß die Verletzung unseres Rechts und 
der Staatsdisziplin gleichbedeutend ist mit der Nicht
achtung des Klassenwillens und der Kiasseninteressen 
der herrschenden Arbeiterklasse und ihrer Verbünde
ten. Konsequente Verwirklichung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit verlangt, die Massen gegen unsozialisti
sche Erscheinungen zu mobilisieren und sie dazu zu er
ziehen, daß sie nicht nur nicht gegen die Gesetze ver
stoßen, sondern sich vor allem für die Verwirklichung 
des sozialistischen Rechts einsetzen.
Mit der Verbreitung der sozialistischen Ideologie muß 
zugleich systematisch gegen imperialistische ideologi
sche Diversion und spätbürgerliche Dekadenz in ihren 
vielfältigen Spielarten gekämpft werden. Die Unduld
samkeit gegen das „Einsickern“ solcher Einflüsse, ihre 
offensive Bekämpfung und die konkrete Überzeugungs
arbeit mit den Bürgern müssen zur Sache aller Leiter 
und Kollektive werden.
Von der Kriminalitätsbekämpfung müssen stärkere 
Impulse für die Bekämpfung alter Gewohnheiten (ins
besondere Alkoholmißbrauch, Disziplinlosigkeit und 
Schlamperei) ausgehen. Der Kampf gegen solche Er
scheinungen muß in Leitungs- und Arbeitskollektiven 
entschiedener geführt werden. Im Zusammenhang mit 
der Herausbildung des sozialistischen Eigentümerbe
wußtseins gilt es insbesondere solchen Tendenzen ent
gegenzuwirken, die darauf gerichtet sind, sich zum 
Nachteil gesellschaftlicher Erfordernisse persönliche 
Vorteile zu verschaffen. Hier erhöhen sich Rolle und 
Verantwortung der Leiter in den Staats- und Wirt
schaftsorganen sowie der Leitungen gesellschaftlicher
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